
5.Beiblatt 14.Ma.i 1952 

Anfrage 

de,r Abg. 14 ac h u n z e. Dr. Ton d"l &, Pr 1 Xl lr. -EI und Genossen 

ah die Bundesregi"!rung, 

betre!:fend die parlamentari$ohe Behandlung der Internationalen FlUcht .. 

lingskoDvention. 

-... -
Am 28.Juli 1951 wurde naoh mehrwöchigenBeratungen in Genf' die 

Internation~le Flüohtlingskonvention angenommen. Der Vertreter Österreiohs 

unterzeichnete diele Konvention, machte jedoch zu verschiedenen Punkten 

auftragsgemäss bestimmte Vorbehalte. Die FIUohtlingskonventiQn kann je~ 

dooh erst dann wirksam werden, wenn sie die zuständigen Parla.mente 

behandelt haben Und die Ratifikationsurkunden hinterlegt wurden. 

Duroh die Entsendung eines bevollmäohtigten Vertreters naoh Genf 

hat die Bundesregierung ihren Willen bekundet, der Konvention beizu .. 

treten. 

Die unterzeiohneten Abgeordneten riQhten daher an die Bundesregierung 

die 

A n fra g e, 

ob ,sie bereit ist, dem Nationalrat:die.,1.n Gent vereinbarte Konvention 

so zei tge~eohtzur Behandl\1ng zuzule+ten~ dass Elle ,nooh in der Früh .. 

jahrsaessionverabsohiedet werden kann. 
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